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§ 12 VOG Übergang von
Ersatzansprüchen

 VOG - Verbrechensopfergesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

§ 12.

Können Personen, denen Leistungen nach diesem Bundesgesetz erbracht werden, den Ersatz des Schadens, der ihnen

durch die Handlung im Sinne des § 1 Abs. 1 erwachsen ist, auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften beanspruchen,

so geht der Anspruch auf den Bund insoweit über, als dieser Leistungen nach diesem Bundesgesetz erbringt. Für die

Wirksamkeit dieses Forderungsüberganges gegenüber dem Schadenersatzp5ichtigen gelten der letzte Satz des § 1395

und der erste Satz des § 1396 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches sinngemäß.
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